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Art. 18 18 LWO Selbstandige
Durchfiuhrung von Amtshandlungen

durch den Wahlleiter

LWO - NO Landtagswahlordnung 1992

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

(1) Wenn ungeachtet der ordnungsmaRigen Einberufung eine Wahlbehorde, insbesondere am Wahltag nicht in
beschluf3fahiger Anzahl zusammentritt oder wahrend der Amtshandlung beschluBunfahig wird und die Dringlichkeit
der Amtshandlung einen Aufschub nicht zulad3t, hat der Wabhlleiter die Amtshandlung selbstandig durchzufihren. In
diesem Falle hat er nach Mdglichkeit unter Berlcksichtigung der Parteienverhaltnisse Vertrauenspersonen

heranzuziehen.

(2) Das gleiche gilt fur alle Amtshandlungen einer Wahlbehorde, die Gberhaupt nicht zusammentreten kann, weil von
keiner Partei Vorschlage gemal 8 14 auf Berufung von Beisitzern (Ersatzbeisitzern) eingebracht wurden.

(3) Im Udbrigen kann die Landes-, Kreis- und Bezirkswahlbehdrde die jeweiligen Wahlleiter ermachtigen, einzelne
Amtshandlungen selbstandig durchzufihren. Ausgenommen sind hievon jedenfalls Entscheidungen gemalR 88 30
Abs. 1,32 Abs. 2, 43 Abs. 1 und 48 Abs. 1.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 18 LWO Selbständige Durchführung von Amtshandlungen durch den Wahlleiter
	LWO - NÖ Landtagswahlordnung 1992


